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Bemerkung: Der Stand der Technik ist nach § 2 (7)  
LärmVibrationsArbSchV definiert als „der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme 
zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäf-
tigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfah-
ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die 
mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt 
für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Ar-
beitshygiene.“

(2) Dabei sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Ein-
richtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Er-
folg in der Praxis erprobt worden sind. 

(3) Zur Beurteilung der Geräuschemission von Arbeitsmit-
teln werden in der Regel die Geräuschemissionskennwerte 
wie der Schallleistungspegel oder der Emissions-Schall-
druckpegel am Arbeitsplatz herangezogen. 

(4) Um den aktuellen Stand der Lärmminderungstechnik für 
Maschinen einer bestimmten Art zu ermitteln, bedarf es ge-
nau genommen der Erfassung der Geräuschemission einer 
repräsentativen Auswahl der jeweiligen Maschinengruppe. 
Dabei sind die Geräuschemissionsdaten in Abhängigkeit 
von bestimmten Leistungsparametern, z. B. Nennleistung, 
Nenndrehzahl oder Gewicht, systematisch auszuwerten. Er-
fahrungsgemäß können die von unterschiedlichen Herstel-
lern angebotenen Maschinen einer Art und in derselben 
Leistungsklasse bei vergleichbaren Betriebsbedingungen um 
5 bis 20 dB(A) abweichende Geräuschemissionen aufweisen. 
Die gezielte Auswahl einer leisen Maschine kann sich des-
halb ganz wesentlich auf die Lärmsituation an den entspre-
chenden Arbeitsplätzen auswirken. Maschinen mit im Ver-
gleich geringeren Geräuschemissionswerten führen zu 
niedrigeren Lärmexpositionspegeln der Beschäftigten.

(5) Eine in der Praxis anwendbare Regel besagt, dass die An-
forderungen an den Stand der Lärmminderungstechnik bei 
der Beschaffung neuer Arbeitsmittel als erfüllt gilt, wenn der 
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz der Maschine 
oder der 1m-Messflächenschalldruckpegel den Wert von 
70 dB(A) unterschreitet. Diese Anforderung bedeutet, dass 
sich an den entsprechenden Arbeitsplätzen bei Überlage-
rung mehrerer entsprechender Lärmquellen und Schallrefle-
xion an den Raumbegrenzungsflächen in der Regel ein 
Schalldruckpegel von weniger als 80 dB(A) ergibt. 

(6) Für verschiedene Arbeitsmittel kann der Stand der Lärm-
minderungstechnik auch durch die Beschreibung des prinzi-
piellen Aufbaus oder konstruktiver Details eines Bauteiles 
oder eines Werkzeuges definiert werden. Das kann z. B. in 
maschinenspezifischen Normen festgelegt sein. Informati-
onsschriften mit Beispielen für weitere Lösungen sind in der 
nachfolgenden Literaturliste zusammengestellt.

7.4	 Ursachenanalyse

(1) Die Ursachenanalyse sollte sich auf die identifizierten 
Lärmschwerpunkte konzentrieren. Unter der Ursachenana-
lyse sei hier die Lokalisierung der dominierenden Geräusch-
quellen an den entsprechenden Anlagen und Maschinen und 
die Untersuchung der Ursachen der Geräuschentstehung 
verstanden. 

(2) Auf eine entsprechende Analyse kann man ggf. verzich-
ten, wenn man sich gleich für eine Kapselung der gesamten 
Maschine oder einen Ersatz der Maschine durch eine neue, 

7.2	 Ermittlung der Lärmschwerpunkte

(1) Für eine gezielte und effektive Vorgehensweise ist es 
zweckmäßig, im ersten Schritt der Aufstellung eines Lärm-
minderungsprogramms zunächst festzustellen, in welchen 
Bereichen und an welchen Maschinen Lärmminderungs-
maßnahmen vordringlich sind. Dabei kann man sich in der 
Regel auf die im Rahmen der Ermittlung von Lärmbereichen 
gewonnenen Ergebnisse stützen. Einen guten Überblick gibt 
die Schallpegeltopographie (Abbildung 3). Zur genaueren 
Eingrenzung der wesentlichen lärmerzeugenden Maschinen 
dürften dann in der Regel wenige zusätzliche Messungen 
ausreichen.

Abb. 3	� Lärmkataster mit Angabe der Schalldruckpegel-
verteilung (Quelle: IFA – Institut für Arbeits-
schutz der DGUV)

(2) Um die Geräuschanteile der einzelnen Maschinen an der 
Lärmexposition eines Beschäftigten an einem Arbeitsplatz 
genauer zu quantifizieren und die durch einzelne Lärmmin-
derungsmaßnamen erreichbaren Erfolge ermitteln zu kön-
nen, kann man die Geräusche der verschiedenen Maschinen 
an dem jeweils betrachteten Einwirkungsort separat erfas-
sen, indem man die einzelnen Maschinen abschaltet. In Fäl-
len, in denen dies nicht möglich ist, müssen die Schallleis-
tungspegel der einzelnen Maschinen messtechnisch erfasst 
und eine Lärmprognose durchgeführt werden. Geeignete 
Mess- und Berechnungsverfahren werden in Normen be-
schrieben. 

(3) Liegen die Schallleistungspegel der einzelnen Maschinen 
schon vor, können unter der Berücksichtigung der raum-
akustischen Eigenschaften der Arbeitsstätte die Schalldruck-
pegelverteilung (Topographie) für den Raum berechnet so-
wie Lärmminderungserfolge durch Maßnahmen an einzelnen 
Maschinen prognostiziert werden.

7.3	� Vergleich mit dem Stand der Lärmminderungs-
technik

(1) Nach der LärmVibrationsArbSchV ist die Einhaltung des 
Standes der Technik erforderlich. Deshalb ist zu klären, ob 
die für die Lärmbelastung relevanten Maschinen und Werk-
zeuge sowie die Raumakustik dem Stand der Lärmminde-
rungstechnik entsprechen. 
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Abb. 3 Lärmkataster mit Angabe der Schalldruckpegelverteilung (Quelle: BGIA)

(2) Um die Geräuschanteile der einzelnen Maschinen an der Lärmexposition eines
Beschäftigten an einem Arbeitsplatz genauer zu quantifizieren und die durch einzel-
ne Lärmminderungsmaßnamen erreichbaren Erfolge ermitteln zu können, kann man
die Geräusche der verschiedenen Maschinen an dem jeweils betrachteten Einwir-
kungsort separat erfassen, indem man die einzelnen Maschinen abschaltet. In Fäl-
len, in denen dies nicht möglich ist, müssen die Schallleistungspegel der einzelnen
Maschinen messtechnisch erfasst und eine Lärmprognose durchgeführt werden. Ge-
eignete Mess- und Berechnungsverfahren werden in Normen beschrieben.

(3) Liegen die Schallleistungspegel der einzelnen Maschinen schon vor, können un-
ter der Berücksichtigung der raumakustischen Eigenschaften der Arbeitsstätte die
Schalldruckpegelverteilung (Topographie) für den Raum berechnet sowie Lärmmin-
derungserfolge durch Maßnahmen an einzelnen Maschinen prognostiziert werden.

7.3 Vergleich mit dem Stand der Lärmminderungstechnik

(1) Nach der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung ist die Einhaltung des
Standes der Technik erforderlich. Deshalb ist zu klären, ob die für die Lärmbelastung
relevanten Maschinen und Werkzeuge sowie die Raumakustik dem Stand der
Lärmminderungstechnik entsprechen.

Bemerkung: Der Stand der Technik ist nach § 2 (7) LärmVibrationsArbSchV definiert
als „der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Gesundheit
und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung
des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen
oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind.
Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitshygiene.“
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erleichtert. Weitere Hinweise zur Lärmminderung an der 
Quelle (Maschinen, Anlagen) finden sich in der 
DIN EN ISO 11688 Teil 1. 

(3) Zu den Maßnahmen an der Quelle gehören auch War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten, da sich der Pflegezu-
stand einer Maschine auf die Geräuschemission auswirken 
kann (z. B. schlechte Schmierung, ausgeschlagene Lager, un-
dichte Kapseln und Türen). So bedürfen ggf. vorhandene 
Schallschutzeinrichtungen, wie Kapseln und Schalldämpfer, 
einer regelmäßigen Überprüfung.

(4) Zu den Maßnahmen an der Quelle gehören schließlich 
auch der Austausch einer alten Maschine gegen eine neue 
lärmarme Maschine und der Einsatz alternativer lärmarmer 
Arbeitsverfahren (siehe Abschnitt 5). Der Ersatz einer Ma-
schine ist vor allem dann zu überlegen, wenn an der alten 
Maschine relativ kostenaufwändige Lärmminderungsmaß-
nahmen erforderlich sind oder keine geeigneten Lärmmin-
derungsmöglichkeiten gesehen werden.

7.5.3	 Maßnahmen auf dem Übertragungsweg

(1) Unter den Maßnahmen auf dem Übertragungsweg sind 
alle Lärmminderungsmaßnahmen zu verstehen, die die 
Schallübertragung in die Umgebung durch einen Eingriff in 
den Schallausbreitungsweg verringern. Dazu gehören Maß-
nahmen, wie 

–– Körperschallisolierung, z. B. durch Aufstellung einer 
Maschine auf Schwingelementen,

–– Kapselung einer Maschine,

–– Einsatz von Schalldämpfern, z. B. bei Schallausbreitung 
in Kanälen,

–– Abschirmung durch Stellwände,

–– schallabsorbierende Gestaltung von Raumbegrenzungs-
flächen (raumakustische Maßnahmen),

–– Schallschutzkabine, z. B. Maschinenkontrollstand oder 
Meisterbüro.

(2) Derartige Maßnahmen können im Vergleich zu den zu-
vor erläuterten primären Maßnahmen mit höheren Kosten 
verbunden sein, z. B. bei einer schallabsorbierenden Nach-
rüstung eines bestehenden Raumes.

7.5.4	 Organisatorische Maßnahmen

(1) Unter organisatorischen Lärmminderungsmaßnahmen 
sind raum- oder zeitorganisatorische Änderungen zu verste-
hen, die zu einer geringeren Lärmexposition der Beschäftig-
ten führen. Entsprechende Maßnahmen sind z. B. die Verla-
gerung lärmintensiver Arbeiten (z. B. Richtarbeiten) oder 
der Betrieb besonders lauter Maschinen in einem separaten 
Raum (z. B. Scheuertrommel in einer Gießerei). Zeitorgani-
satorische Maßnahmen sind z. B. die Verlegung lauter Ar-
beitsprozesse in personalarme Schichten oder die Koordina-
tion von lärmintensiven und lärmarmen temporären 
Arbeitsplätzen (z. B. Baustellenkreissägen nicht vor reflexi-
onsstarken Wänden platzieren oder Stemmarbeiten nicht 
zeitgleich neben Spachtelarbeiten durchführen lassen).

(2) Die zuvor erläuterten technischen Lärmminderungsmaß-
nahmen haben Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, im Rahmen der Aufstellung 
eines Lärmminderungsprogramms zunächst alle denkbaren 
Lärmminderungsmöglichkeiten und Alternativen aufzuneh-

leisere Maschine entscheidet und damit die erforderliche Pe-
gelminderung erreicht wird. Außerdem liegen für viele Ma-
schinenarten bereits entsprechende in der Literatur beschrie-
bene Untersuchungsergebnisse vor, auf die man ggf. 
zurückgreifen kann. In vielen Fällen sind dem Maschinen-
hersteller die Hauptgeräuschquellen und Geräuschursachen 
bereits bekannt und er kann hier möglicherweise geeignete 
Lärmminderungsmaßnahmen anbieten.

(3) Neben den Geräuschursachen an den Maschinen und 
Anlagen selbst kann man auch eine ungünstige raumakusti-
sche Situation (starke Schallreflexionen) als eine Geräusch-
ursache betrachten, die es im Rahmen der Ursachenanalyse 
zu untersuchen gilt.

(4) Die Durchführung der Messungen und Untersuchungen 
im Rahmen der Ursachenanalyse erfordert ggf. den Ein-
satz aufwändiger Messgeräte für Luftschall- und Körper-
schallanalysen, Schallintensitätsmessungen oder Rechenpro-
gramme, über die nur entsprechend spezialisierte Fachfirmen, 
Ingenieurbüros und Institute verfügen, sodass der betroffene 
Betrieb bei diesem Schritt auf externe Berater angewiesen 
sein kann. Die einzelnen Arbeitsschritte der Ursachenanaly-
se seien im Folgenden kurz erläutert.

7.5	� Auswahl und Beschreibung geeigneter Lärmmin-
derungsmaßnahmen

7.5.1	 Allgemeines

In Anlehnung an DIN EN ISO 11690-2 kann man folgende 
grundlegenden Lärmminderungsmöglichkeiten unterschei-
den: 

–– Maßnahmen an der Quelle, 

–– Maßnahmen auf dem Übertragungsweg, 

–– organisatorische Maßnahmen.

7.5.2	 Maßnahmen an der Quelle

(1) Unter den Maßnahmen an der Quelle werden konstruk-
tive Lärmminderungsmaßnahmen verstanden, die sich un-
mittelbar auf die Schallentstehung, -übertragung oder -ab-
strahlung einer Geräuschquelle (Maschine) auswirken. 
Solche Maßnahmen sind oft besonders wirksam und wirt-
schaftlich, da sich an der Stelle der Schallentstehung ggf. 
schon mit kleinen Änderungen große Pegelminderungen er-
reichen lassen. Dabei kann man die in der folgenden Tabel-
le 5 zusammengestellten Prinzipien für konstruktive Lärm-
minderungsmaßnahmen unterscheiden:

Tab. 5	� Gliederung von konstruktiven Lärmminderungs-
maßnahmen

Mechanisch 
angeregte 
Geräusche

–– Minderung oder zeitliche Dehnung 
der Krafteinwirkung

–– Versteifung der Struktur im Kraftfluss

–– Minderung der Körperschallübertra-
gung 

–– Beeinflussen der Schallabstrahlung 

Strömungs-
mechanische 
Geräusche

–– Vermeidung von Turbulenzen

–– Minderung von Druckschwankungen

(2) Die Realisierung derartiger Maßnahmen an einer Maschi-
ne wird durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller 
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(3) In regelmäßigen Abständen ist jeweils eine Wirksam-
keitskontrolle zu den vorgesehenen und bis zum Stichtag je-
weils umgesetzten Lärmminderungsmaßnahmen durchzu-
führen. Über eine Statusdokumentation mit Begründungen 
für die ggf. noch nicht umgesetzten Maßnahmen ist das 
Lärmminderungsprogramm dann jeweils zu aktualisieren 
und mit angepassten Prioritäten und neuer Zeitplanung fort-
zuschreiben.

(4) Grundsätzlich gilt, dass das Lärmminderungsprogramm 
solange durchzuführen ist, bis die oberen Auslösewerte 
nicht mehr überschritten werden.
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men, um daraus später bei der Festlegung der Prioritäten die 
am besten geeigneten Maßnahmen auswählen zu können.

7.6	 Lärmminderungsprognose

(1) Die Lärmminderungsprognose ist die Voraussage der 
durch Realisierung von einzelnen Lärmminderungsmaßnah-
men an den Arbeitsplätzen erreichbaren Reduzierung der 
Lärmexposition. Dabei müssen neben der ggf. an einer Ma-
schine zu erwartenden Minderung der Schallemission auch 
andere Einflussgrößen, wie der Abstand des betrachteten 
Arbeitsplatzes zur Schallquelle, die Schallausbreitungsver-
hältnisse und die Dauer der Einwirkung Berücksichtigung 
finden.

(2) In vielen Fällen ist durch eine Lärmminderungsmaßnah-
me an einer einzelnen Maschine oder Lärmquelle nur eine 
begrenzte Minderung des Lärmexpositionspegels erreichbar, 
z. B. weil sich die Lärmbelastung aus der Schalleinwirkung 
von verschiedenen Maschinen bzw. Lärmquellen zusam-
mensetzt oder die Maßnahme nur innerhalb bestimmter 
Zeiträume wirksam ist (Maschine wird nur zeitweise betrie-
ben oder Kapsel muss zeitweise geöffnet werden).

(3) Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, empfiehlt es sich 
deshalb, zumindest vor der Durchführung von aufwändigen 
Schallschutzmaßnahmen, eine sorgfältige Lärmminderungs-
prognose zu erarbeiten. 

(4) Wie bereits in Abschnitt 4 erläutert, sollte man insbeson-
dere bei der Planung von raumakustisch wirksamen Maß-
nahmen die zu erwartenden Lärmminderungserfolge ab-
schätzen. Die Durchführung von Lärmminderungsprognosen 
erfordert entsprechenden Sachverstand und erfolgt z. B. mit 
Hilfe einer dem Stand der Technik entsprechenden Software. 

(5) Die entsprechenden Berechnungen ermöglichen darüber 
hinaus auch eine Prognose, wie sich die Lärmminderungs-
maßnahmen an einzelnen Lärmquellen bzw. Maschinen auf 
die Lärmsituation in dem Raum auswirken.

(6) In welcher Form und mit welchem Aufwand die Lärm-
minderungsprognose erstellt wird, ist in jedem Einzelfall zu 
entscheiden. Generell sollten jedoch die Aufwendungen für 
die Erstellung der Lärmminderungsprognose auf der einen 
Seite und für die Realisierung der Lärmminderungsmaßnah-
men auf der anderen Seite in einer sinnvollen Relation zuei-
nander stehen.

7.7	� Prioritätenliste, Zeitplan und Wirksamkeitskont-
rolle

(1) Bei der Auswahl der Lärmminderungsmaßnahmen und 
der Festlegung der Prioritäten, d. h. der Rangfolge für die 
Durchführung der Maßnahmen sind verschiedene Aspekte 
zu berücksichtigen.

(2) Wichtigster Gesichtpunkt im Sinne der  
LärmVibrationsArbSchV ist dabei die Höhe der Lärmexpo-
sition. So empfiehlt es sich, zunächst an den Arbeitsplätzen 
mit den höchsten Lärmexpositionspegeln anzusetzen, um 
die damit verbundene große Gefährdung der Beschäftigten 
zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Weitere Krite-
rien für die Auswahl von Lärmminderungsmaßnahmen und 
die Festlegung der Prioritäten können die erreichbaren 
Lärmminderungserfolge und die Anzahl der davon betroffe-
nen Mitarbeiter sein. 
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[25]	� LSA 03-234: Geräuschminderung in Fertigungshal-
len; Schallausbreitungsminderung, Reflexionsbe-
dingte Schallpegelerhöhung, Messverfahren 
(BGI 797)

[26]	� LSA 02-300: Geräuschminderung bei der Fertigung; 
Lärmarme Technologien und Arbeitsverfahren; Me-
tallerzeugung und -verarbeitung (BGI 679)

[27]	� LSA 04-602: Betonfertigteilherstellung (BGI 761)

[28]	� LSA 01-320: Lärmgeminderte Schleifscheiben 
(BGI 760)

[29]	� LSA 01-375: Geräuschgeminderte Sägeblätter 
(BGI 5051)

[30]	� LSA 02-375: Geräuschgeminderte Diamanttrenn-
scheiben (BGI 5052) 

[31]	� LSA 05-351: Geräuschgeminderte Druckluftdüsen 
(BGI 680)

Anhang 1 

Beispielsammlung technischer Arbeitsmittel für die 
Branche Druck- und Papierverarbeitung

Beispielsammlung technischer Arbeitsmittel für die Branche 
Druck- und Papierverarbeitung, an denen nach fortschrittli-
chen, in der Praxis bewährten Regeln der Technik Lärmmin-
derungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. 

Die genannten Werte sind entsprechend der Norm 
DIN 45635-1 „Geräuschmessung an Maschinen; Luftschall-
messung, Hüllflächen-Verfahren, Rahmenverfahren für 
3 Genauigkeitsklassen” und Teil 27 „Geräuschmessung an 
Maschinen; Luftschallmessung, Hüllflächenverfahren, 
Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen” ermittelte, ar-
beitsplatzbezogene Grenzwerte für die Schallemission. Die 
Anordnung des Messpunktes für den arbeitsplatzbezogenen 
Emissionswert entspricht der Festlegung im jeweiligen An-
hang der Norm DIN 45635-27. 

Die genannten Emissionsgrenzwerte sind fremdgeräusch- 
und raumeinflusskorrigierte Werte. Bei Überschreitung der 
Grenzwerte entspricht ein neues technisches Arbeitsmittel 
nicht dem Stand der Technik. Der Grenzwert kennzeichnet 
jeweils den fortschrittlichen Stand der Lärmminderungs-
technik an einer Maschinenart zum Zeitpunkt der Ausgabe 
dieser Anlage.

Die Emissionsgrenzwerte der folgenden Tabelle sind ein 
Auszug aus Anhang B.2 der ISO 12643-1 (2007).
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Anhang 2 

Empfehlung zur Anwendung von lärmarmen Maschinen 
und Werkzeugen, mobilen Schallschutzwänden, -kapseln, 
erhöhten Abständen zu den Gefahrenbereichen oder ge-
eigneten Gehörschutzprodukten bei bestimmten 
Arbeitsverfahren in der Bauwirtschaft

–– Abbrucharbeiten mit Abbau- und Bohrhämmern sowie 
Baggern mit Meißeleinrichtungen

–– Naturstein-, Beton- und Betonwarenbearbeitung mit sta-
tionären Maschinen, Handmaschinen und Geräten, z. B. 
Steinsäge, Fugenschneider

–– Holzbearbeitung mit stationären Maschinen und Hand-
maschinen, z. B. Baustellenkreissägemaschine, Hobelma-
schine, Kettensäge

–– Metallbearbeitung, z. B. Richten, Schmieden, Schleifen 
mit dem Winkelschleifer

–– Oberflächenbearbeitung, z. B. mit Strahlverfahren oder 
Nadelpistole

–– Flammstrahlarbeiten

–– Arbeiten mit oder in unmittelbarer Nähe von durch Ver-
brennungsmotor angetriebenen Maschinen älterer Bauart

–– Ein- und Ausschalarbeiten, Schalungsreinigung

–– Befestigungsarbeiten, z. B. mit Schlagbohrmaschinen so-
wie Bolzensetz- und Nagelgeräten

–– Betonverdichtung mit Außenrüttlern oder Rüttelbohlen, 
z. B. im Fertigteilwerk bzw. Straßenbau

–– Führen des Spritzkopfes bei Betonspritz- und Verputzar-
beiten

–– Verbauarbeiten im Kanalbau, z. B. Ein- und Ausbau der 
Spreizen und Spindeln durch Hammerschläge

–– Rammarbeiten, z. B. mit Schlagrammen

–– Rohrvortrieb im Schlagverfahren mit Bodendurchschlag-
raketen

–– Arbeiten an und mit Bodenverdichtungsgeräten, z. B. 
Explosionsstampfern, Rüttelplatten

–– Vibrationswalzen

–– Alle Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Bohreinrich-
tungen und Maschinen zur Herstellung von Schmal- und 
Schlitzwänden

–– Straßenbauarbeiten in unmittelbarer Nähe von Beton- 
und Schwarzdeckenfertigern sowie Straßenfräsen

–– Gleisbauarbeiten

–– Tunnelbauarbeiten
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Anhang 3

Geräuschdatenblatt für die Beschaffung von Maschinen

Bezeichnung (Maschine, Anlage, Gerät, Zusatzaggregat, Seriennummer):

Geräuschemissionsangaben nach DIN EN ISO 4871

Kenngrößen Leerlauf Last/Bearbeitung angewendete
Norm

Zweizahl-Angabe

Schallleistungspegel
LWA (in dB re 1 pW)

Unsicherheit KWA

___________dB

___________dB

___________dB

___________dB

Emissions-Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz LpA
(in dB re 20 μPa) oder an ande-
ren festgelegten Orten

Unsicherheit KpA

1.__________dB

2.__________dB

3.__________dB

____________dB

1.__________dB

2.__________dB

3.__________dB

____________dB

Spitzenschalldruckpegel
LpC,peak (in dB re 20 μPa)

Unsicherheit KpC,peak

____________dB

____________dB

____________dB

____________dB

Einzahl-Angabe

Schallleistungspegel
LWAd (in dB re 1 pW) ____________dB ____________dB

Emissions-Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz LpAd
(in dB re 20 μPa) oder an ande-
ren festgelegten Orten

1.__________dB

2.__________dB

3.__________dB

1.___________dB

2.___________dB

3.___________dB

1 m-Messflächen-
Schalldruckpegel LpA,1m
(in dB re 20 μPa)
(ersatzweise für den Emissions-
Schalldruckpegel)

__________dB ___________dB



Nr. 18–20	 GMBl 2010	 Seite 40340

• Lage der/des Messpunkte(s) am Arbeitsplatz:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• Betriebsbedingungen während der Geräuschemissionsmessung:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

nach Norm  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

oder abweichend  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• Gibt es zusätzliche maschinenspezifische Schallschutzmaßnahmen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Weitere Angaben (z. B. Tonhaltigkeit):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Soll eine eventuelle Nachprüfung der Geräuschemissionsangabe nach DIN EN ISO 4871
erfolgen?

 ja  nein
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Abb. 2	� Einteilung des Schallfeldes in Direktschallfeld und 
Diffusschallfeld bei halligem Raum

(4) Im idealisierten Fall sinkt der Schallpegel Lp mit zuneh-
mendem Abstand von der Schallquelle innerhalb des Direkt-
schallfeldes, z. B. bei ungehindertem, in alle Richtungen ab-
strahlendem, sich gleichmäßig ausbreitendem Schall im 
Freien, um 6 dB je Abstandsverdopplung (Abbildung 3). Im 
sich anschließenden Diffusschallfeld bleibt die Schallpegel-
höhe unabhängig vom Abstand konstant. Neben der von der 
Schallquelle zugeführten Energie bestimmt die Energie des 
Reflexionsschalls die Pegelhöhe wesentlich mit.

Abb. 3	� Schallpegelabnahme im Freien um 6 dB je Ab-
standsverdopplung

(5) Eine Erhöhung des Schallabsorptionsvermögens des 
Raumes vermindert im idealisierten Modellfall den Schallpe-
gel allein im Diffusschallfeld, während der Pegelverlauf im 
Direktschallfeld unverändert bleibt. Übliche Arbeitsräume 
entsprechen diesem Modellfall meist schon wegen der geo-
metrischen Abmessungen nicht, Dichte und Inhomogenität 
der Maschinenbelegung führen zu weiterer Veränderung der 
Voraussetzungen und zur Beeinflussung der Schallausbrei-
tung. Im Direktschallfeld ist die Schallpegelabnahme pro 
Abstandsverdopplung DL2 geringer als 6 dB und auch im 
Diffusschallfeld bleibt der Schallpegel nicht konstant, son-
dern fällt um einen etwa konstanten Betrag pro Abstands-
verdopplung ab. Die Höhe dieser Abnahme liegt für einen 
Raum, in dem der schallabsorbierenden Ausführung der 
Raumbegrenzungsflächen kein besonderes Augenmerk ge-
widmet worden ist, meist zwischen 2 und 3 dB pro Ab-
standsverdopplung.

(6) Schallabsorbierende Raumbegrenzungsflächen führen im 
Diffusschallfeld zu einer Abnahme pro Abstandsverdopp-
lung von etwa 4 bis 4,5 dB. Im Direktschallfeld nähert sich 
die Pegelabnahme dem Wert 6 dB und damit der ungehin-
derten Schallausbreitung im Freien an.

(7) Der Stand der Technik kann als eingehalten gelten, wenn 
die Schallpegelabnahme DL2 im Abstandsbereich von 0,75 m 
bis 6 m in den Oktavbändern mit den Mittenfrequenzen von 
500 bis 4000 Hz mindestens 4 dB beträgt.

Anhang 4 

Reflexionsschall und Schallpegelabnahme bei Entfer-
nung von der Schallquelle

(1) Wenn die von Maschinen und anderen lärmerzeugenden 
Einrichtungen und Arbeitsverfahren erzeugte Schallenergie 
auf eine Wand oder Decke trifft, dringt nur ein geringer Teil 
der auftreffenden Energie durch solche räumliche 
Begrenzungsflächen hindurch (Transmission) oder gelangt 
durch Öffnungen (Tore, Fenster) ungehindert nach außen; 
ein weiterer Teil wird, abhängig vom Schallabsorptions
vermögen der Raumbegrenzungsflächen, in Wärme umge-
wandelt (Absorption), der Restanteil wird in den Raum zu-
rückgeworfen (Reflexion). Einbauten und Maschinen 
können als akustische Streukörper wirken und die Schallab-
sorption im Raum erhöhen.

Abb. 1	 Auftreffen der Schallenergie auf eine Wand

(2) Absorption und Transmission führen dazu, dass der 
Schallpegel im Raum trotz der ständig nachströmenden 
Schallenergie nicht über alle Grenzen wächst.

(3) Abbildung 2 gibt den idealisierten Verlauf des Schallpe-
gels bei zunehmendem Abstand von einer Schallquelle in ei-
nem nahezu kubischen Raum (mit einem Raumvolumen un-
ter ca. 10.000 m3) wieder, wenn die Raumbegrenzungsflächen 
kein allzu hohes Schallabsorptionsvermögen besitzen.
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Abb. 2 Einteilung des Schallfeldes in Direktschallfeld und
Diffusschallfeld bei halligem Raum

(4) Im idealisierten Fall sinkt der Schallpegel Lp mit zuneh­
mendemAbstand von der Schallquelle innerhalb des Direkt­
schallfeldes, z. B. bei ungehindertem, in alle Richtungen ab­
strahlendem, sich gleichmäßig ausbreitendem Schall im
Freien, um 6 dB je Abstandsverdopplung (Abbildung 3). Im
sich anschließenden Diffusschallfeld bleibt die Schallpegel­
höhe unabhängig vomAbstand konstant. Neben der von der
Schallquelle zugeführten Energie bestimmt die Energie des
Reflexionsschalls die Pegelhöhe wesentlich mit.

Abb. 3 Schallpegelabnahme im Freien um 6 dB je Ab­
standsverdopplung

(5) Eine Erhöhung des Schallabsorptionsvermögens des
Raumes vermindert im idealisierten Modellfall den Schallpe­
gel allein im Diffusschallfeld, während der Pegelverlauf im
Direktschallfeld unverändert bleibt. Übliche Arbeitsräume
entsprechen diesem Modellfall meist schon wegen der geo­
metrischen Abmessungen nicht, Dichte und Inhomogenität
der Maschinenbelegung führen zu weiterer Veränderung der
Voraussetzungen und zur Beeinflussung der Schallausbrei­
tung. Im Direktschallfeld ist die Schallpegelabnahme pro
Abstandsverdopplung DL2 geringer als 6 dB und auch im
Diffusschallfeld bleibt der Schallpegel nicht konstant, son­
dern fällt um einen etwa konstanten Betrag pro Abstands­
verdopplung ab. Die Höhe dieser Abnahme liegt für einen
Raum, in dem der schallabsorbierenden Ausführung der
Raumbegrenzungsflächen kein besonderes Augenmerk ge­
widmet worden ist, meist zwischen 2 und 3 dB pro Ab­
standsverdopplung.

(6) Schallabsorbierende Raumbegrenzungsflächen führen im
Diffusschallfeld zu einer Abnahme pro Abstandsverdopp­
lung von etwa 4 bis 4,5 dB. Im Direktschallfeld nähert sich
die Pegelabnahme dem Wert 6 dB und damit der ungehin­
derten Schallausbreitung im Freien an.

(7) Der Stand der Technik kann als eingehalten gelten, wenn
die SchallpegelabnahmeDL2 imAbstandsbereich von 0,75 m
bis 6 m in den Oktavbändern mit den Mittenfrequenzen von
500 bis 4000 Hz mindestens 4 dB beträgt.

Anhang 4

Reflexionsschall und Schallpegelabnahme bei Entfer-
nung von der Schallquelle

(1) Wenn die von Maschinen und anderen lärmerzeugenden
Einrichtungen und Arbeitsverfahren erzeugte Schallenergie
auf eine Wand oder Decke trifft, dringt nur ein geringer Teil
der auftreffenden Energie durch solche räumliche
Begrenzungsflächen hindurch (Transmission) oder gelangt
durch Öffnungen (Tore, Fenster) ungehindert nach außen;
ein weiterer Teil wird, abhängig vom Schallabsorptions­
vermögen der Raumbegrenzungsflächen, in Wärme umge­
wandelt (Absorption), der Restanteil wird in den Raum zu­
rückgeworfen (Reflexion). Einbauten und Maschinen
können als akustische Streukörper wirken und die Schallab­
sorption im Raum erhöhen.

Abb. 1 Auftreffen der Schallenergie auf eine Wand

(2) Absorption und Transmission führen dazu, dass der
Schallpegel im Raum trotz der ständig nachströmenden
Schallenergie nicht über alle Grenzen wächst.

(3) Abbildung 2 gibt den idealisierten Verlauf des Schallpe­
gels bei zunehmendem Abstand von einer Schallquelle in ei­
nem nahezu kubischen Raum (mit einem Raumvolumen un­
ter ca. 10.000 m3) wieder, wenn die Raumbegrenzungsflächen
kein allzu hohes Schallabsorptionsvermögen besitzen.

1 - auffallender Schall
2 - reflektierter Schall
3 - in Wärme umgewandelter Schall
(Luft- und Körperschallabsorption)

4 - durchtretende Schallenergie
5 - Körperschallfortleitung
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Abb. 2 Einteilung des Schallfeldes in Direktschallfeld und Diffusschallfeld bei
halligem Raum

(4) Im idealisierten Fall sinkt der Schallpegel Lp mit zunehmendem Abstand von der
Schallquelle innerhalb des Direktschallfeldes, wie z. B. bei ungehindertem, in alle
Richtungen abstrahlendem, sich gleichmäßig ausbreitendem Schall im Freien, um
6 dB je Abstandsverdopplung (Abbildung 3). Im sich anschließenden Diffusschallfeld
bleibt die Schallpegelhöhe unabhängig vom Abstand konstant. Neben der von der
Schallquelle zugeführten Energie bestimmt die Energie des Reflexionsschalls die
Pegelhöhe wesentlich mit.

Abb. 3 Schallpegelabnahme im Freien um 6 dB je Abstandsverdopplung
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Anhang 5 

Nachhallzeit und mittlerer Schallabsorptionsgrad

(1) Die Schallabsorption eines Raumes kann mit Hilfe des 
mittleren Schallabsorptionsgrades ᾱ beschrieben werden. 
Wenn das Verhältnis von größter zu kleinster Raumabmes-
sung 3:1 nicht überschreitet, kann ᾱ über eine Messung der 
Nachhallzeit T ermittelt werden.

(2) Die Nachhallzeit eines Raumes lässt sich z. B. dadurch 
bestimmen, dass der Knall einer Starterpistole auf einem Pe-
gelschrieb aufgezeichnet wird.

(3) Als Nachhallzeit T wird diejenige Zeit bezeichnet, in 
welcher der Schalldruckpegel um 60 dB abnimmt. Die Nach-
hallzeit ist abhängig vom Raumvolumen und insbesondere 
vom Schallabsorptionsvermögen des Raumes. So ergibt sich 
die Nachhallzeit T zu

	 T ≈ 0,163 ∙ V / A in s

	 mit

	 T – Nachhallzeit in s

	 V – Raumvolumen in m3

	 A – äquivalente Absorptionsfläche in m2

(4) Aus der Nachhallzeit T lässt sich die äquivalente Schall-
absorptionsfläche A in m2 berechnen. Da A abhängt von der 
Oberfläche des Raumes und seinen Absorptionseigenschaf-
ten kann daraus der mittlere Schallabsorptionsgrad ermittelt 
werden:

	 A = ∑ αi ∙ Si = ᾱ ∙ S

	 mit

	 A – äquivalente Schallabsorptionsfläche in m2

	 Si – Einzelflächen in m2

	 αi – Schallabsorptionsgrade der Einzelflächen

	 S = ∑Si - Gesamtoberfläche des Raumes in m2

(5) Der mittlere Schallabsorptionsgrad ᾱ lässt sich aber auch 
durch Kombination beider Gleichungen direkt aus der 
Nachhallzeit berechnen:

ᾱ ≈ 0,163 ∙ V / (S ∙ T)

mit

ᾱ – mittlerer Schallabsorptionsgrad

V – Raumvolumen in m3 

S = ∑Si - Gesamtoberfläche des Raumes in m2

T – Nachhallzeit in s

(6) Alternativ kann der mittlere Schallabsorptionsgrad ᾱ des 
Raumes auch über die Kenntnis der Absorptionsgrade α der 6 
Raumbegrenzungsflächen abgeschätzt werden. Dazu müssen 
die Schallabsorptionsgrade der vorhandenen Einzelflächen 
bekannt sein bzw. vorgegeben werden. Die Schallabsorpti-
onsgrade α der wichtigsten Baustoffe sind in der Tabelle 1 
aufgeführt. Die Absorptionsgrade sind hier über die Oktaven 
500 bis 4000 Hz arithmetisch gemittelt und gerundet.

Tab. 1	 Schallabsorptionsgrade α von Baumaterialien

Baumaterial – schallhart α Baumaterial – schallabsorbierend α

Kacheln 0,02 Hochlochziegel mit Mineralwolle hinterlegt 0,77

Trapezblech 0,02 Trapezblech mit Mineralwolle hinterlegt 0,82

Fensterglas 0,02 PVC-Folienabsorber (abspritzbar) 0,78

Beton 0,03 Weichschaumabsorber 50 mm direkt aufgelegt 0,95

Verputzte Flächen 0,04 Mineralfaser-Zylinderdecke mit 1 Zyl. pro m2 0,83

Kalksandstein 0,04 Mineralfaser-Kulissendecke 0,91

Ziegelwand (unverputzt) 0,12 Mineralfaser-Matten 50 mm 0,99

Gasbeton 0,17

(7) Der mittlere Schallabsorptionsgrad ᾱ lässt sich dann nach der Formel

ᾱ = 
1

 ∑
i

  αi ∙ Si

           

S

berechnen.

(8) Näherungsweise kann für bestehende Räume der mittlere Absorptionsgrad ᾱ nach der Tabelle 2 abgeschätzt werden.
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 ᾱ Beschreibung des Raums

0,1 Raum ohne schallschluckende Einbauten mit wenigen Einrichtungen (Streukörpern)

0,15 Raum ohne schallschluckende Einbauten mit hoher Streukörperdichte

0,2 Raum ohne schallschluckende Einbauten mit hoher Streukörperdichte und besonders leichten Begrenzungsflä-
chen (Aluminium-Trapez) oder zahlreichen Öffnungen oder hoher Raum (h ≥ 10 m) mit mäßiger Akustikdecke 
(α ≥ 0,5)

0,25 Hoher Raum (h ≥ 10 m) mit guter Akustikdecke (α ≥ 0,9) oder niedriger Raum (h = 3 bis 5 m) mit mäßiger Akus-
tikdecke (α ≥ 0,5)

0,3 Flachhalle (h = 5 bis 10 m) mit mäßiger Akustikdecke (α ≥ 0,5) oder Raum wie für ᾱ = 0,25 beschrieben, jedoch 
mit zusätzlicher absorbierender Wand- oder Stellwandfläche F ≥ ½ Deckenfläche

0,35 Flachhalle (h = 5 bis 10 m) mit guter Akustikdecke (α ≥ 0,9) oder mäßiger Akustikdecke (α ≥ 0,5) und zusätzlicher 
absorbierender Wand- oder Stellwandfläche F ≥ ½ Deckenfläche

0,4 Niedriger Raum (h = 3 bis 5 m) mit guter Akustikdecke (α ≥ 0,9) oder Flachhalle (h = 5 bis 10 m) mit guter Akus-
tikdecke (α ≥ 0,9) und zusätzlicher absorbierender Wand- und Stellwandfläche F ≥ ½ Deckenfläche

Tab. 2	� Abschätzung des mittleren Schallabsorptionsgrades ᾱ

(9) Der Stand der Technik kann als eingehalten gelten, wenn 
der mittlere Schallabsorptionsgrad ᾱ in den Oktavbändern 
mit den Mittenfrequenzen von 500 Hz bis 4000 Hz mindes-
tens 0,3 beträgt.
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Bekanntmachung von Technischen Regeln  
gemäß § 24 Abs. 5 der Betriebssicherheitsverordnung

hier: 	 TRBS 1123 „Änderungen und wesentliche Ver-
änderungen von Anlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 BetrSichV – Ermittlung der Prüfnot
wendigkeit gemäß § 14 Abs. 1 und 2 BetrSichV“

– Bek. d. BMAS v. 10. 2. 2010 – IIIc 3 – 35650 –

Gemäß § 24 Abs. 5 der Betriebssicherheitsverordnung macht 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die anliegen-
de, vom Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) beschlosse-
ne, Technische Regel für Betriebssicherheit vom 10. Februar 
2010 – AZ IIIc 3-35650 – bekannt:

TRBS 1123	 Änderungen und wesentliche Veränderungen 
von Anlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  
BetrSichV – Ermittlung der Prüfnotwendigkeit 
gemäß § 14 Abs. 1 und 2 BetrSichV

Technische 
Regeln für 
Betriebs
sicherheit 
(TRBS) 

Änderungen und wesentliche 
Veränderungen von Anlagen 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
BetrSichV – Ermittlung der 

Prüfnotwendigkeit gemäß § 14 
Abs. 1 und 2 BetrSichV

TRBS 
1123

Vorbemerkung

Diese Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) gibt 
dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene ent-
sprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse für die Bereitstellung und Benut-
zung von Arbeitsmitteln sowie für den Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen wieder.

Sie wird vom Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) er-
mittelt und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht.

Die Technische Regel konkretisiert die Betriebssicher-
heitsverordnung hinsichtlich der Ermittlung und Bewertung 
von Gefährdungen sowie der Ableitung von geeigneten 
Maßnahmen. Bei Anwendung der beispielhaft genannten 
Maßnahmen kann der Arbeitgeber insoweit die Vermutung 
der Einhaltung der Vorschriften der Betriebssicherheitsver-
ordnung für sich geltend machen. Wählt der Arbeitgeber 
eine andere Lösung, hat er die gleichwertige Erfüllung der 
Verordnung schriftlich nachzuweisen.
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